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Stand:  20.02.2022 

 
Es wird auf die geltenden Verordnungen hingewiesen:  

• Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

• Rahmenhygienekonzept Sport der Bayer. Staatsregierung 

• Handlungsempfehlungen BLSV  
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 Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website ist si-

chergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Übungsleiter, Assistenten und 

Helfer über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert. 

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-

verweis.  

o Im Vorfeld ist der Fragebogen Covid-Selbsteinschätzung ausgefüllt an den Übungsleiter zu über-

geben. Die Kenntnis des Hygieneschutzkonzeptes ist durch Unterschrift zu bestätigen. 

o Zur Kontaktrückverfolgung wird eine Anwesenheitsliste vom Übungsleiter geführt und mindes-

tens 4 Wochen aufbewahrt. 

o Die eigene aktive sportliche Betätigung ist sowohl unter freiem Himmel als auch in geschlosse-

nen Räumen unter der 3-G-Zugangsbeschränkung (Geimpft oder Genesen oder Getestet) 

möglich. Schüler (bis 18 Jahre), die regelmäßigen Schul-Testungen unterliegen, müssen kei-

nen Nachweis erbringen. Kinder bis 6 Jahren bzw. noch nicht eingeschulte Kinder benötigen 

keinen Nachweis.  Diese Maßgabe gilt über alle Sportarten hinweg. Körperkontakt ist ebenfalls 

weiterhin vollumfänglich erlaubt. 

= Ausführliche Hinweise sind der Übersicht am Ende des Hygienekonzepts zu entnehmen 

o Die Regelungen zum regionalen Hotspot-Lockdown sind mit Beschluss vom 15.02.2022 er-

satzlos gestrichen. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Zugangsbeschränkungen gelten nach der 3-G-Regel (Geimpft / Genesen / Getestet) für alle akti-

ven Sportlerinnen und Sportler. Die aktuelle Situation ist den öffentlichen Medien entnehmbar. 

Über die Verwendung von Selbsttest (Test unter Aufsicht vor Ort) entscheiden die Übungsleiter 

aufgrund des organisatorischen Aufwands. 

o Die vorgegebenen Nachweise (Impfung / Genesung / Test) müssen dem Übungsleiter vorge-

zeigt werden.  

o Ein Mindestabstand der Teilnehmer von 1,5 m ist erforderlich. Die Höchstpersonenzahl beträgt 

50 % der Kapazität; liegen hierzu keine Werte vor, muss auf die Einhaltung des Mindestabstands 

geachtet werden. 

o Zur Kontaktnachverfolgung werden Anwesenheitslisten durch den Übungsleiter geführt. 

o Kontaktsport / Hilfestellung sind erlaubt. 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch regel-

mäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhand-

tücher ist gesorgt.  

o In den sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfü-

gung.  
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o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-

zeug zu tragen sind. 

o In geschlossenen Räumen (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt immer eine generelle FFP2-Maskenpflicht, außer bei der 

praktischen Sportausübung. Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit; 

bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen bis zum 16. Geburtstag sind sogenannte OP-Masken 

ausreichend. 

o Die Teilnehmer werden gebeten, eigene Sport-/Yogamatten zu nutzen 

o Getränke sind an gekennzeichneten Plätzen abzustellen. Essen ist nicht erlaubt. 

o Der Zutritt zur Sporthalle ist nur den Sportlern erlaubt. Eltern und weitere Personen warten ggf. 

vor der Halle. Beim Warten vor der Halle sind die Sicherheitsabstände einzuhalten. 

Ausnahmen: Eltern-Kind-Turnen (Donnerstag 16.00 – 17.00 Uhr) und Kinderturnen 3 – 6 Jahre 

(Mittwoch 16.00 – 17.00 Uhr); hier ist jeweils eine Begleitperson erlaubt. Es gilt für die Begleit-

personen bei Eltern-Kind-Turnen die 3-G-Regelung (aktive Begleitung) und beim Kinderturnen 

Mittwoch die 2-G-Regelung (Zuschauer) sowie eine Maskenpflicht während der Sportstunde. 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine FFP2-Maskenpflicht auf den öffentlichen Bereichen.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

Zusätzliche Maßnahmen im In-/Outdoorsport  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt das unmittelbare Verlassen der Sporteinrichtung. 

o Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt.  

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und Duschen 

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Die 

sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. In den sanitären Einrichtungen stehen 

ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung.  

o Die Umkleiden und Duschen können genutzt werden; es besteht FFP2-Maskenpflicht. 
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